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1. (1)Der Aufbau, die Organisationsformen und die Klassenschtlerzahlen der 6ffentlichen Volksschulen,
Mittelschulen und Sonderschulen sowie der 6ffentlichen Polytechnischen Schulen sind nach den Bestimmungen
dieses Gesetzes einzurichten.

2. (1a)Personenbezogene Bezeichnungen in diesem Gesetz sowie in den auf Grund dieses Gesetzes erlassenen
Verordnungen, wie z. B. ,Schuler”, ,Lehrer”, umfassen Knaben und Madchen bzw. Manner und Frauen
gleichermal3en, aulRer es ist ausdrucklich anders angeordnet. Werden Schulen im organisatorischen Verbund mit
anderen Schulen als Schulcluster gefuhrt, dann ist unter Schulleiter oder Schulleiterin der Leiter oder die Leiterin
des Schulclusters zu verstehen.

3. (2)Die offentlichen Pflichtschulen sind allgemein und ohne Unterschied der Geburt, des Geschlechtes, der Rasse,
des Standes, der Klasse, der Sprache und des Bekenntnisses zuganglich. Aus organisatorischen oder
lehrplanmaRigen Grinden kénnen jedoch Schulen und Klassen eingerichtet werden, die nur fur Knaben oder nur
far Madchen bestimmt sind, sofern dadurch keine Minderung der Organisation eintritt.

4. (3)Die Aufnahme einer Schulerin/eines Schdlers in eine 6ffentliche Pflichtschule darf nur abgelehnt werden, wenn

1. a)die Schulerin/der Schuler die schulrechtlichen Aufnahmebedingungen nicht erfullt;

2. b)die Schiilerin/der Schuler dem fur die Schule vorgesehenen Schulsprengel nicht angehdért, mit Ausnahme
des zulassigen sprengelfremden Schulbesuches im Sinne der Bestimmungen des 8 23 Abs. 2 bis 5 des
Steiermarkischen Pflichtschulerhaltungsgesetzes, LGBI. Nr. 71/2004, in der jeweils geltenden Fassung;

3. ofur die Schiilerinnen/den Schiiler kein Schulsprengel vorgesehen ist, wegen Uberfiillung der Schule.

5. (4)Die Bildungsdirektion hat vor der Festlegung der Geschlechtertrennung den Schulerhalter zu héren.

6. (5)Im Sinne dieses Gesetzes sind unter ¢ffentlichen Pflichtschulen jene Pflichtschulen zu verstehen, die von
gesetzlichen Schulerhaltern (Gemeinden oder Land) errichtet und erhalten werden.

7. (6)Allgemein bildende Pflichtschulen haben die in diesem Gesetz vorgesehenen Schulartbezeichnungen
(Volksschule, Mittelschule, Sonderschule, Polytechnische Schule) und den Standort zu fuhren. Fir Sonderschulen
gilt darber hinaus § 13 Abs. 3. Uber die ndhere Standortbezeichnung sowie tiber die eventuelle Verwendung des
Namens einer bekannten Personlichkeit entscheidet der Schulerhalter. Weiters kénnen folgende
Zusatzbezeichnungen durch Beschluss des Schulforums oder des Schulgemeinschaftsausschusses nach der
Schulartbezeichnung gefiihrt werden:

1. a)ein Hinweis auf eine schulautonome Schwerpunktsetzung, die in der schulautonomen
Lehrplanbestimmung festzulegen ist, oder

2. b)ein Hinweis auf einen Schulversuch.

8. (7)Die Sonderformen der Mittelschule unter besonderer Berucksichtigung der musischen, sportlichen oder
englischsprachigen Ausbildung fihren die Bezeichnung Musikmittelschule, Sportmittelschule oder
Englischmittelschule. Sonderformen der Mittelschule, die nur einzelne Klassen unter besonderer
Bertlicksichtigung der musischen, sportlichen und/oder englischsprachigen Ausbildung fiihren, tragen die
Bezeichnung Mittelschule mit sportlichen, musischen und/oder englischsprachigen Klassen.

Anm.: in der FassungLGBI. Nr. 101/2006, LGBI. Nr. 67/2013, LGBI. Nr. 68/2014, LGBI. Nr. 72/2018, LGBI. Nr.
60/2019, LGBI. Nr. 49/2022, LGBI. Nr. 93/2023

In Kraft seit 01.09.2023 bis 31.08.2025

© 2025 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


https://www.jusline.at/gesetz/stpog/paragraf/23
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Lgbl&Lgblnummer=71/2004&Bundesland=Steiermark&BundeslandDefault=Steiermark&FassungVom=&SkipToDocumentPage=True
https://www.jusline.at/gesetz/stpog/paragraf/13
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Lgbl&Lgblnummer=101/2006&Bundesland=Steiermark&BundeslandDefault=Steiermark&FassungVom=&SkipToDocumentPage=True
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Lgbl&Lgblnummer=67/2013&Bundesland=Steiermark&BundeslandDefault=Steiermark&FassungVom=&SkipToDocumentPage=True
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=LgblAuth&Lgblnummer=68/2014&Bundesland=Steiermark&BundeslandDefault=Steiermark&FassungVom=&SkipToDocumentPage=True
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=LgblAuth&Lgblnummer=72/2018&Bundesland=Steiermark&BundeslandDefault=Steiermark&FassungVom=&SkipToDocumentPage=True
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=LgblAuth&Lgblnummer=60/2019&Bundesland=Steiermark&BundeslandDefault=Steiermark&FassungVom=&SkipToDocumentPage=True
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=LgblAuth&Lgblnummer=49/2022&Bundesland=Steiermark&BundeslandDefault=Steiermark&FassungVom=&SkipToDocumentPage=True
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=LgblAuth&Lgblnummer=93/2023&Bundesland=Steiermark&BundeslandDefault=Steiermark&FassungVom=&SkipToDocumentPage=True
file:///

	§ 1 StPOG Allgemeines
	StPOG - Steiermärkisches Pflichtschulorganisations-Ausführungsgesetz 2000


